
Abgabe einer Eigenerklärung vom Bewerber/jedem Mitglied einer Bewerbergemeinschaft zur 

Einhaltung der Pflicht zur Zahlung des Mindestlohns und zur Tariftreue

(Nachzuweisen durch Eigenerklärung: Anlage B2, Ziffer 1.2).

1.2 Eigenerklärung Mindestlohn und 

Tariftreue: 

1.3 Eigenerklärung zu 

Russlandsanktionen: 

2. Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit 

3.1 Eigenerklärung 

Rückversicherungsschutz: 

Nachzuweisen durch Eigenerklärung: Dokument B2a Es besteht entsprechend der Deckungssumme(n) 

ausreichend Rückversicherungsschutz. Die 

Rückversicherungsverträge sind bei bonitätsstarken 

deutschen oder internationalen 

Rückversicherungsgesellschaften abgeschlossen.

3.2 Eigenerklärung Risikomanagement: Nachzuweisen durch Eigenerklärung: Dokument B2b Bestätigung des Vorliegens und ggf. Darstellung der 

geltenden Aufsichtssituation.

A2_TNW_Eignungskriterien

Name des Verfahrens: Vertrauensschadenversicherung #BV1005263

Erläuterungen Inhaltliche Mindestanforderungen

Abgabe einer Eigenerklärung vom Bewerber/jedem Mitglied einer Bewerbergemeinschaft zur 

Zuverlässigkeit gemäß §§ 123, 124 GWB

(Nachzuweisen durch Eigenerklärung: Anlage B2, Ziffer 1.1).

1.1 Eigenerklärung zur Zuverlässigkeit: 

1. Auflagen zur persönlichen Lage

Kriterium

2.1 Eigenerklärung zu den 

Unternehmensumsätzen: 

3. Technische und berufliche Leistungsfähigkeit

Abgabe einer Eigenerklärung vom  Bewerber/jedem Mitglied einer Bewerbergemeinschaft, 

von jedem benannten Nachunternehmer, dass die Art. 5k Abs. 1 VO (EU) 833/2014 

genannten Sachverhalte zu Russlandsanktionen eingehalten werden

(Nachzuweisen durch Eigenerklärung: Anlage B2, Ziffer 1.3).

Abgabe einer Eigenerklärung  des Bewerbers/von jedem Mitglied einer 

Bewerbergemeinschaft über seine Gesamtumsatzerlöse der letzten drei abgeschlossenen 

Geschäftsjahren.

(Nachzuweisen durch Eigenerklärung: Anlage B2, Ziffer 2.2).

Die Gesamtumsätze im Bereich 

Vertrauensschadenversicherungsgeschäft müssen in 

jedem der letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahren 

mindestens 1.000.000,00 EUR netto pro Geschäftsjahr 

betragen. 


